
könnten also nur bei bewußter Beugung der Gesetze bestraft 
werden. Aber waren die Gesetze des Nazistaates über
haupt „Recht" im Sinne rechtsstaatlicher und demokratischer 
Prinzipien? Jedem halbwegs juristisch Gebildeten war auf 
den ersten Blick der Unrechtscharakter der braunen Will
kürgesetze offensichtlich. Nicht ihre Beugung, ihre Anwen
dung war verbrecherisch und deshalb strafbar. Jeder, der 
diese Gesetze bewußt anwandte, der wollte auch bewußt 
die Ziele dieser Gesetze herbeiführen — das war die Ver
nichtung aller Gegner des Nazismus in ganz Europa, das 
war die Ausrottung der „unerwünschten Bevölkerung" wie 
Polen, Tschechen, Juden usw. Jeder, der dieses braune 
Unrecht durchsetzte, hat sich deshalb gegen das internatio
nale und deutsche Recht vergangen, ist mitschuldig an den 
faschistischen Grausamkeiten, durfte auf Beschluß der 
Potsdamer Vertragsmächte deshalb nicht wieder in der 
Justiz verwendet werden und war der Bestrafung zuzuführen.
Aber in der Bundesrepublik wurden diese Unrechtsjuristen 
wieder in verantwortliche Positionen eingesetzt, andere er
halten hohe Pensionen. Damit belohnt und honoriert die 
Bonner Regierung die NS-Juristen für ihre Unmenschlichkei
ten. Ja, mit der Wiederverwendung der Blutrichter Hitlers im 
westdeutschen Justizdienst, mit der Ablehnung, sie zu ent
lassen und zu bestrafen, und vor allem durch den Schutz 
dieser Personen sanktioniert die Bundesregierung den von 
diesen Nazijuristen begangenen zehntausendfachen Mord.
Schon heute wird in Westdeutschland wie im Nazireich die 
Kriegsvorbereitung forciert. Schon heute gibt es in der west
deutschen Justiz wieder politische Sondergerichte, die mit 
dem Nazismus entlehnten Gesetzen Antifaschisten hinter 
Gefängnismauern bringen. Sie können nicht bestreiten, daß 
bisher in Westdeutschland etwa 200 000 Personen aus poli
tischen Gründen verfolgt wurden. Und Sie können auch 
nicht bestreiten, daß in Westdeutschland der Antikommunis
mus zur Staatsdoktrin erhoben wurde, der ebenso wie der 
Antisemitismus während der NS-Zeit das ideologische Fun

dament zur Begehung neuer Verbrechen ist, insbesondere 
wenn man bedenkt, wie schon heute in Westdeutschland im 
Zeichen des Antikommunismus jedes Unrecht und jede un
demokratische Handlung zu „Recht“, zu einer erwünschten 
Tat umgedeutet wird.
Von seiten der DDR wurde stets betont, daß es bei den Ent
hüllungen über die Nazijuristen nicht nur um die Sauberkeit 
in der westdeutschen Justiz, um das Ansehen des deutschen 
Namens im Ausland geht; es müssen vor allen Dingen die 
Überreste des zweiten Weltkrieges in Westdeutschland be
seitigt werden, um eine Wiederholung der Verbrechen aus
zuschließen. Der Ausschuß für Deutsche Einheit verfolgt 
weder die Absicht einer neuen Entnazifizierung noch die 
einer Diffamierung der westdeutschen Juristen. Er handelt 
vielmehr im Interesse auch der demokratischen westdeut
schen Juristen, die ebenso wie wir in der DDR die Nazi
greuel verurteilen und die danach streben, neues Unheil 
zu verhindern.
Der Ausschuß für Deutsche Einheit erwartet, daß Sie in Ihrer 
Tätigkeit dazu beitragen, diesen wohl einmaligen Justiz
skandal zu beenden, daß die ehemaligen Sonder- und 
Kriegsrichter aus ihren Funktionen entfernt sowie die schwer 
Belasteten bestraft werden. Andernfalls würde im In- und 
Ausland die Auffassung bestehen bleiben, daß mit der 
Begünstigung dieser Verbrechen unausgesprochen die Auf
forderung verbunden ist, diese Schandtaten zu wiederholen. 
Aber könnte sich dieses mit Ihrer ablehnenden Haltung zur 
Wiedereinführung der Todesstrafe vertragen?
Wir hoffen, daß Sie unsere Angaben prüfen und ernsthafte 
Schlüsse ziehen, im Namen des Rechts, im Namen der 
Menschlichkeit und im Interesse des Ansehens der deutschen 
Nation.

Hochachtungsvoll
D e t e r
Sekretär

Berlin, den 14. Dezember 1961
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Die Arbeit mit den Schöffen
und Schiedsmännern nicht unterschätzen!

Der Beschluß des. Staatsrates vom 
30. Januar 1961 legt fest, daß die 
Schöffenwahl unter Berücksichtigung 
der Gleichberechtigung der Schöffen 
und der Richter gemeinsam mit- der 
nächsten Richterwahl stattfindet. 
Dieser von den Schöffen und Rich
tern begrüßte Beschluß ist der recht
liche Ausdruck der weiteren gesetz
mäßigen Entwicklung und Entfaltung 
der sozialistischen Demokratie. Die 
gleichberechtigte Mitwirkung der 
Schöffen in der Rechtsprechung und 
ihre enge Zusammenarbeit mit den 
Richtern hat sich in den letzten Jah
ren ständig weiterentwickelt und ist 
zum Allgemeingut, zur Herzenssache 
der Mehrzahl der Schöffen gewor
den. Dieses erfreuliche Ergebnis darf 
aber nicht zur Selbstzufriedenheit, 
zum Ausruhen auf den Erfolgen füh
ren, denn jeder Stillstand bedeutet 
bei dem Tempo unserer sozialisti
schen Entwicklung ein Zurückbleiben. 
Auch im Kreis Auerbach (Vogtl.) 
hatten wir in den letzen Jahren in 
der Arbeit mit den Schöffen und

Schiedsmännern recht gute Ergeb
nisse erzielt. Im ersten Halbjahr 1961 
verfielen wir jedoch in eine gewisse 
Selbstzufriedenheit. Das hatte zur 
Folge, daß die Aktivität der Schöffen 
nachließ. Bei einer Aussprache in 
einem Betrieb sagten sie mir, das 
Schöffenkollektiv arbeite nicht mehr, 
weil es vom Gericht nichts mehr ge
hört habe. Das war ein ernstes Si
gnal, das auf Mängel in unserer Ar
beit hinwies. Deshalb sahen wir eine 
wichtige Aufgabe darin, neuen 
Schwung in die Schöffenarbeit und 
die Tätigkeit der Sühnestellen zu 
bringen. Dieses Vorhaben konnte 
keine bloße organisatorische An
gelegenheit sein. Unsere Bemühun
gen mußten zur Verbesserung des 
Inhalts der Schöffenarbeit beitragen. 
Die Justizorgane haben verantwor
tungsvolle Aufgaben beim Schutz 
unserer Republik und bei der Siche
rung des Aufbaus des Sozialismus. 
Ihre Arbeit ist aber niemals von der 
Schöffenarbeit und der Tätigkeit der 
Sühnestellen zu trennen. Wer sich

dessen nicht immer bewußt ist, hat 
das Wesen der sozialistischen Demo
kratie und der gesetzmäßigen Ent
wicklung der sozialistischen Rechts
pflege nicht erkannt.

Was taten wir, um die Arbeit mit 
den Schöffen und Schiedsmännern zu 
aktivieren?

In mehreren Beratungen in der Par
teiorganisation der Justizorgane und 
in Richterdienstbesprechungen be
schäftigten wir uns mit diesen Fragen. 
Als erstes orientierten wir unsere 
Schöffen in den Schulungen Anfang 
August auf die bevorstehenden 
Volkswahlen, legten deren politische 
Bedeutung und die Notwendigkeit 
der Mitarbeit der Schöffen in der 
Wahlbewegung und in den neuen 
Volksvertretungen der örtlichen Or
gane dar. Von den Schöffen sind jetzt 
acht Abgeordnete des neuen Kreis
tages, sieben Stadtverordnete und 
fünf Gemeindevertreter. Ein Richter 
und der Kreisstaatsanwalt sind in 
den neuen Kreistag gewählt worden. 
Damit sind gute Möglichkeiten für 
die Zusammenarbeit mit den ört
lichen Organen der Staatsmacht ge
geben. • '
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